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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.01.1953

Norm

JN §87 Abs1

Rechtssatz

Der Gerichtsstand nach § 87 Abs 1 JN setzt voraus, daß eine Betriebsstätte besteht, von der aus der Beklagte oder sein

Bevollmächtigter eine selbständige Tätigkeit entwickeln oder von welcher aus unmittelbar Geschäfte geschlossen

werden. Dieser Gerichtsstand wird nur durch einen wirklichen Geschäftsbetrieb begründet.

Entscheidungstexte

2 Ob 55/53

Entscheidungstext OGH 30.01.1953 2 Ob 55/53

2 Ob 907/54

Entscheidungstext OGH 15.12.1954 2 Ob 907/54

Beisatz: Büro eines ausländischen Holzhändlers im Inland. (T1) Veröff: SZ 27/315

6 Ob 586/91

Entscheidungstext OGH 04.07.1991 6 Ob 586/91
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